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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.05.1977

Norm

AußStrG §16 BIII2b

AußStrG §260

Rechtssatz

In der Unterlassung der Anführung des religiösen Bekenntnisses im Adoptionsbewilligungsbeschluß kann keine

o4enbare Gesetzwidrigkeit erblickt werden, weil unter dem Anfechtungsgrund der o4enbaren Gesetzwidrigkeit nur

materiellrechtliche Fehler gerügt werden und darin höchstens eine Unvollständigkeit der Beschlußausfertigung erblickt

werden könnte.
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